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7/8 Zivilschutz Protection civile
Protezione civile
Protecziun civila

Nr. 7/8/1370 Zeitschrift des Schweizerischen Revue de l'Union suisse pour la Rivista dell'Unione svizzera per la
1 7. Jahrgang Bundes für Zivilschutz, des protection des civils, de l'Association protezione dei civili, dell'Associazione

Zivilschutz-Fachverbandes der professionnelle suisse de protection professionale svizzera di protezione
Städte und der Schweizerischen civile des villes et de la Société civile delle città e della Società
Gesellschaft fur Kulturguterschutz suisse pour la protection des biens svizzera per la protezione dei beni

culturels culturali

Aufklärung im Zivilschutz

Es gibt Mitbürger, denen die Bedeutung und
Notwendigkeit der Aufklärung nicht einleuchtet, die
des Glaubens sind, dass das Gesetz allein — sie
meinen den Zwang des Gesetzes — genüge, um das
Volk zur Mitarbeit im Zivilschutz zu bestimmen. Es
ist ihnen nicht bewusst geworden, dass auch die
Zeiten vorbei sind, in denen die Wehrbereitschaft
und die Armee kaum umstritten waren und die
militärische Landesverteidigung als die selbstverständliche

Verpflichtung des neutralen Kleinstaates
Schweiz galt. Auf allen Gebieten bedarf heute auch
die Armee der Public Relations, um im Sinne der
nationalen Selbstbehauptung ihre Notwendigkeit
und staatspolitische Aufgabe immer wieder unter
Beweis zu stellen und der Bevölkerung nahezubringen.

Das gilt besonders gegenüber der heranwachsenden

Generation, der Staatsbürger und Staatslenker

von morgen. Der Zivilschutz hat es auf
diesem Gebiet noch schwerer, fehlt ihm doch die
Tradition und das Vermächtnis des Diensterlebnisses
aus zwei Aktivdiensten.
Genau so wenig, wie heute die allgemeine
Wehrpflicht die positive Einstellung zur militärischen
Landesverteidigung als selbstverständlich voraussetzt,

kann das Zivilschutzgesetz mit der darin
verankerten Schutzdienstpflicht die Bevölkerung zwingen,

die Bedeutung des Zivilschutzes im Rahmen der
Gesamtverteidigung kritiklos zu bejahen und freudig

alle dafür notwendigen materiellen und personellen

Opfer zu tragen. Es sind zwei Voraussetzungen,
die uns dem Ziel näherbringen, die Bevölkerung

für den Zivilschutz zu gewinnen:
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Armee und Zivilschutz. Blick in die Flughalle 5 des
Flugplatzes Payerne. Links die Flugschau, rechts die Präsenz
des Zivilschutzes Photo: Heinrich Brandenberger, Bern

1. eine wahrhafte, psychologisch richtige und alle
Möglichkeiten ausschöpfende Aufklärung;

2. gute Zivilschutzkader, die in der Lage sind, eine
zweckmässige, rationelle, keine Leerläufe
duldende und überzeugende Ausbildung zu bieten.

Dazu muss festgehalten werden, dass schlechte,
zu berechtigter Kritik Anlass gebende Zivilschutzkurse

die beste Aufklärung in Frage stellen und sie
wirkungslos verpuffen lassen.
Im Auftrage des Schweizerischen Bundes für
Zivilschutz hat die Firma Publitest AG, Institut für
Markt- und Werbeforschung, Zürich, eine Umfrage

Presse- und Redaktionskommission des SBZ.
Präsident: Dr. Egon Isler, Frauenfeld. Redaktion:
Herbert Alboth, Bern. Inserate und Korrespondenzen

sind an die Redaktion, Schwarztorstr. 56,

3007 Bern, Telefon (031) 25 65 81, zu richten.
Jährlich zwölfmal erscheinend.
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